2.1.4. Richtlinie zur Férderung des Sport stéattenbaus

1. Allgemeines

Ziel der Richtlinie ist es, die Sportvereine, die Gliederungen und
Landesfachverbinde, die im LandesSportBund Niedersachsen e.V.
(LSB) organisiert sind, durch die Gewdhrung einer finanziellen
Foérderung zu unterstiitzen. Damit sollen sie in die Lage versetzt
werden, bei einem forderfdhigen sportfachlichen Bedarf, fiir die
Aufrechterhaltung oder Ausweitung sportlicher Aktivitdten drin-
gend notwendige Sportstdttenbaumanahmen durchfiihren zu
kénnen. Dabei stehen Baumafnahmen im Vordergrund, die ver-
einseigene Sportstétten in ihrem Bestand sichern, erhalten,
erweitern und weiterentwickeln.

Die Vereine haben die Gewdhr fiir eine zweckméRige und wirt-
schaftliche Verwendung der Fordermittel zu bieten und in ange-
messenem Umfang Eigenmittel einzubringen. Bei der Planung
und Durchfiihrung sowie bei der Nutzung und Unterhaltung ist
auf die Nachhaltigkeit der Baumaflnahme zu achten. Dabei sollten
Aspekte einer sozial- und umweltvertraglichen sowie wirtschaft-
lichen Gestaltung, Bauausfithrung und Materialauswahl ebenso
wie die Senkung der Betriebskosten beriicksichtigt werden.

2. Gegenstand der Forderung

2.1 Grundsétzlich konnen nur Baumafnahmen, die mit der
sportlichen Nutzung zusammenhéngen, geférdert werden.

2.2 Forderungsfahig sind grundsétzlich die Kostengruppen
gemil der DIN 276

siehe Tabelle 1 (Anlage) Seite 21
2.3 Nicht forderungsféahig sind:
- Wohnungen

- wirtschaftlich genutzte Rdume, die dem wirtschaftlichen steuer-
schadlichen Geschiéftsbetrieb zugeordnet werden miissen (z. B.
Vereinsgaststitten einschlieRlich Terrassen, auch Clubrdume
die dem Verkauf von Speisen und Getrénken dienen, hier
konnte ggf. nur eine anteilige Férderung nach der Nutzung
erfolgen, falls in diesen Rdumen auch sportfachliche Lehr-
ginge, Spielbesprechungen oder Tagungen stattfinden. Hingegen
ist die Vermietung oder Verpachtung an Dritte — auch Vereins-
mitglieder - gegen Entgelt forderungsschédlich. Getranke-
bzw. Lebensmittellager, Banden mit Werbefldchen, Fitness-
rdume, wenn diese ausschlieBlich gegen Benutzungsentgelte
an Vereinsmitglieder oder Nichtmitglieder zur Nutzung iiber-
lassen werden bzw. auch nur anteilige Beriicksichtigung mog-
lich, falls der Verein eine gesonderte Sparte Fitness anbietet,
Grillhiitten, Grillpldtze, Sauna, Solarium usw.)

- laufende Instandhaltungen.

- Anlagen zur Energiegewinnung, die in das 6ffentliche Netz ein-
gespeist werden und nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz
eine Einspeisevergiitung erhalten. Dies sind u. a. Photovoltaik-
anlagen, Windkraftanlagen und z. T. Blockheizkraftwerke.
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3. Forderungsempfinger

Nur Sportvereine und Landesfachverbinde, die ordentliche Mit-
glieder im LSB sind sowie die Gliederungen des LSB konnen eine
Forderung erhalten.

4. Forderungsvoraussetzungen
4.1 Eine Férderung kann nur gewdhrt werden, wenn

- das Grundstiick, die Gebdude und baulichen Anlagen sich im
Eigentum des Vereins befinden,

- oder wenn dem Eigentum gleichstehende langfristige Rechte
(z.B. Erbbaurechte) bzw. dem Eigentum gleichstehende Rechte
(z. B. aus Pachtvertriagen) - mit in der Regel noch einer Mindest-
laufzeit von 10 Jahren - bestehen. Die Frist beginnt mit dem auf
die Bewilligung folgenden Kalenderjahr. Die dem Eigentum
gleichstehenden langfristigen Rechte miissen in der Regel
bereits vor mindestens zwei Jahren abgeschlossen sein,

- eine zweckmiRige und wirtschaftliche Verwendung der Forder-
mittel sichergestellt ist, 6ffentliche Finanzierungshilfen ausge-
schopft wurden und ein Eigenanteil (inkl. Handdienste und
Maschinenstunden des Férderungsempféngers) von minde-
stens 20 v. H. der Gesamtkosten eingebracht wird. Handdienste
koénnen mit € 10,00 pro Std., Maschinenstunden mit € 25,00
pro Std. als Eigenarbeitsleistung in Ansatz gebracht werden,

- mit der Baumafnahme im Jahr der Bewilligung begonnen wird,

- die férderfahigen Kosten der Bauma8nahme mindestens
€ 7.500,00 betragen,

- bei Baumafnahmen ab € 25.000,00 vor Antragstellung eine
Beratung durch den Sportbund erfolgt ist.

4.2 Fordermittel diirfen nicht bewilligt werden, wenn

- vor der Bewilligung mit der Baumanahme begonnen wurde
ohne dass eine schriftliche Genehmigung zum vorzeitigen
MaBnahmebeginn gemaR der Eingangsbestatigung vorlag. Vor-
zeitiger Malnahmebeginn bedeutet das Eingehen von Verbind-
lichkeiten, das Bestellen und Kaufen von Material, erste, den
Bau betreffende Handdienste etc. Nicht zum vorzeitigen Mal3-
nahmebeginn gehoren alle fiir die Planungsphase notwendigen
Schritte.

- die BaumaBnahme lédnger als zwei Jahre abgeschlossen ist. Eine
BaumaRnahme gilt dann als abgeschlossen, wenn sie ihrer
zweckméligen Bestimmung iibergeben ist und dementspre-
chend genutzt wird.

5. Art, Umfang und Hohe der Forderung

5.1 Ein Rechtsanspruch auf Gewdhrung einer Forderung besteht
nicht. Die Foérderung kann als Zuwendung oder als Zins-
Zuschuss gewahrt werden.

5.2 Die Zuwendung wird grundsétzlich als nicht riickzahlbare
Fehlbedarfsfinanzierung bewilligt. Der Hochstbetrag wird auf 20 %



der forderungsfahigen Kosten, hochstens jedoch bis zu einem
Betrag von € 100.000 begrenzt. Eine Nachbewilligung ist nicht
moglich.

5.3 Bei einer Darlehensaufnahme bzw. einer Darlehensrest-
schuld bei Antragstellung iiber € 25.000,00 bis zu € 100.000,00
kann anstelle einer Zuwendung ein Zinszuschuss beantragt wer-
den. Dabei ist nachzuweisen, dass das Darlehen fiir die bean-
tragte Baumalnahme in Anspruch genommen wird. Ein Splitten
in Fehlbedarfsfinanzierung und Zinszuschuss ist nicht méglich.

Der Zinszuschuss kann bis zu einer Hohe von maximal 3 v. H. pro
Jahr der zu verzinsenden Darlehens- bzw. Restdarlehenssumme
gewdhrt werden. Der Zinszuschuss wird maximal 10 Jahre
gewihrt. Dabei wird ein Tilgungsanteil mit 4 v. H. p. a. fiir die
Berechnung zu Grunde gelegt.

6. Antrags- und Bewilligungsverfahren

6.1 Die Antrage auf Férderung von Sportstittenbaumaflnahmen
sowie die Fristen zur Einreichung der Antrége sind bei den
zustandigen Sportbiinden abzufordern bzw. nachzufragen.

6.2 Grundsitzlich kann jeweils nur eine Baumafnahme pro
Sportstdtte und Jahr gefordert werden. Beizufiigen sind alle
erforderlichen Unterlagen gem4R dem im Antragsjahr giiltigen
Antragsformular.

6.3 Die Bestétigung des Antragseingangs durch den Sportbund
berechtigt zum Manahmebeginn. Wird die Baumanahme
nicht im Jahr der Bewilligung begonnen, wird die Bewilligung
durch den Sportbund aufgehoben.

6.4 Bei BaumaBnahmen mit einer beantragten Zuwendung bis
€5.000,00 ist nur der Antrag, der Finanzierungsplan sowie der
Nachweis iiber die Eigentumsrechte gemaR Ziffer 4.1 einzureichen.

6.5 Nach Beratung des Vereins durch den zustédndigen Sportbund
wird die Art der Férderung von dem Sportbund dem LSB mitge-
teilt. Die Bewilligung fiir den Zins-Zuschuss erhilt der Verein
vom LSB iiber den Sportbund. Die genaue Berechnung des Zins-
Zuschusses erfolgt auf der Grundlage des Darlehnsvertrages, der
spétestens mit der Einverstdndniserklarung vorliegen muss.

6.6 Uber die Gewihrung von Zuwendungen an die Sportvereine
entscheiden die Sportbiinde im Rahmen dieser Richtlinie und
ihres pflichtgemaRen Ermessens unter Berticksichtigung der zur
Verfligung gestellten Kontingente.

6.7 Anderungen der beantragten BaumaBnahme sowie Anderun-
gen des Finanzierungsplanes sind umgehend dem Sportbund
anzuzeigen. Kommt der Verein seiner Mitteilungspflicht nicht
nach, wird die Bewilligung aufgehoben und bereits ausgezahlte
Zuwendungen nebst Zinsen sind an den LSB zuriickzuzahlen.
Bei Baumallnahmen mit einer bewilligten Zuwendung bis zu
€5.000,00 ist eine entsprechende Anzeige nicht erforderlich.

6.8 Die geforderten Sportstétten oder Teile von Sportstitten sind
mindestens 10 Jahre entsprechend dem Forderzweck zu nutzen.
Die Bindungsfrist beginnt mit dem auf das Bewilligungsjahr fol-
genden Kalenderjahr.

6.9 Die Einverstidndniserkldrung zur Einhaltung der Richtlinie
und den Bedingungen der Bewilligung ist grundsétzlich inner-
halb eines Monats nach Bewilligungszugang vom Verein an den
Sportbund zuriickzusenden. Sendet der Verein die Einverstédnd-
niserklarung auch nach Aufforderung nicht zu, wird die Bewilli-
gung aufgehoben.

6.10 Landesfachverbénde und Gliederungen stellen die Antrége
auf Forderung analog der Regelungen fiir die Vereine direkt an
den LSB. Der LSB wird das Verfahren fiir die Forderung von Ver-
einsmafBnahmen entsprechend fiir die Férderung der Landes-
fachverbiande und Gliederungen anwenden.

2. Richtlinien

7. Auszahlung

7.1 Die bewilligte Zuwendung ist in der Regel in dem Jahr der
Bewilligung abzufordern, andernfalls wird die Bewilligung aufge-
hoben. Die Abforderung des Zuwendungsbetrages kann im Zuge
des Baufortschrittes erfolgen. Teilauszahlungen des Zuwendungs-
betrages sind nicht méoglich.

7.2 Der Auszahlungsantrag fiir die Zuwendung ist an den Sport-
bund inkl. aller die Baumafnahme betreffenden Originalrech-
nungen, mindestens in Hohe der Zuwendung, sowie den Zah-
lungsnachweisen einzureichen.

Auf den Originalbelegen ist die sachliche und rechnerische Rich-
tigkeit durch den Verein zu bestétigen.

7.3 Ist beim Antrag auf Auszahlung bereits ersichtlich, dass die
im Antrag angegebenen forderfdhigen Kosten nicht erreicht werden
oder Mehreinnahmen erzielt worden sind, {iberpriift der Sport-
bund die Hohe der Zuwendung und setzt diese neu fest.

7.4 Fir den Auszahlungsantrag bei Baumafnahmen mit einer
bewilligten Zuwendung bis zu € 5.000,00 ist ein Nachweis nach
Ziffer 7.2 nicht erforderlich.

7.5 Der Zinszuschuss wird riickwirkend jahrlich ausgezahlt. Der
Antrag auf Auszahlung des Zinszuschusses ist bis zum 31.03.
einen jeden Jahres unter Vorlage der jeweilige Zinsbestétigung
durch das Geldinstitut {iber den zustdndigen Sportbund beim
LSB einzureichen. Eine verspitete oder nachtréglich einge-
reichte Zinsbestitigung kann nicht berticksichtigt werden und
eine Auszahlung fiir das jeweilige Jahr darf nicht erfolgen.

8. Nachweis der Verwendung

8.1 Spédtestens drei Monate nach Abschluss der Baumafnahme
ist dem zustidndigen Sportbund ein Verwendungsnachweis
anhand des LSB-Vordrucks ,Verwendungsnachweis' zur Priifung
vorzulegen. Ersatzweise kann die Vorlage eines Verwendungs-
nachweises eines anderen o6ffentlichen Zuwendungsgebers aner-
kannt werden.

8.2 Bei Baumafnahmen mit einer bewilligten Zuwendung bis
€ 5.000,00 ist die Vorlage des Verwendungsnachweises nach
Ziffer 8.1 nicht erforderlich.

Die Fertigstellung der Baumafinahme ist spatestens drei Monate
nach Abschluss dem Sportbund mitzuteilen.

8.3 Fiir Baumafnahmen, die iiber einen Zinszuschuss geférdert
werden, ist der Verwendungsnachweis iiber den Sportbund an
den LandesSportBund einzureichen.

8.4 Die Vorlage von Originalbelegen fiir den Verwendungsnach-
weis hat auf Aufforderung zu erfolgen. Fiir jede abgerechnete
BaumaRnahme sind alle die Baumalinahme betreffenden Un-
terlagen (inkl. aller Belege und entsprechenden Vertrdgen) fiir
Priifzwecke zehn Jahre vom Verein aufzubewahren und verfiig-
bar zu halten.

Dies gilt auch fiir Baumaflnahmen mit einer bewilligten Zuwen-
dung bis € 5.000,00.

9. Priifung durch den LSB / Wirtschaftspriifungsgesellschaft
oder sonstiger Priifinstanzen

9.1 Wird bei der Priifung festgestellt, dass Mittel aus der Finanz-
hilfe entgegen dieser Richtlinie oder der Bewilligung abgerech-
net oder verwendet wurden, sind die Mittel nebst Zinsen vom
Forderungsempfianger an den LSB zuriickzuzahlen.

9.2 Werden bei einer Priifung Tduschungen zur Erlangung von
Fordermitteln festgestellt, ist grundsétzlich eine Geldsumme in
Hohe der Fordermittel fiir die gesamte Mallnahme aus Eigenmitteln
des betroffenen Sportbundes, Landesfachverbandes oder Mit-
gliedsvereins zurtickzuerstatten. Daneben kommt die Verhdngung
von Verbandsstrafen gemaR § 11 der LSB-Satzung in Betracht.
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9.3 Der Riickzahlungsbetrag wird vom Tag des Zahlungsein-
gangs beim Forderungsempfianger bzw. ab Entstehung des Riick-
forderungsanspruchs (z. B. bei nicht oder teilweise nicht zweck-
entsprechender Nutzung) bis zum Tag des Zahlungseingangs des
Riickzahlungsbetrages beim LSB mit 5 v. H. iiber dem Basiszins-
satz nach § 247 BGB jéhrlich verzinst.

9.4 Der Landesrechnungshof ist berechtigt, Priifungen bei den
Empfingern (Sportbiinde, Landesfachverbande und Mitglieds-
vereine), die Mittel aus der Finanzhilfe erhalten haben, vorzu-
nehmen (§ 21 Niederséchsisches Gliicksspielgesetz (NGliSpG)).

10. Riickforderungen

10.1 Wird bei der Schlussabrechnung festgestellt, dass die im
Finanzierungsplan angegebenen Gesamtausgaben nicht erreicht
oder Mehreinnahmen erzielt wurden, wird die Zuwendung neu
ermittelt und auf maximal 20 v. H. der férderfdhigen Kosten bis
zur Hohe der urspriinglich bewilligten Zuwendung neu festgelegt.

10.2 Die Forderung zuziiglich Zinsen wird unverziiglich ganz
oder teilweise zuriickgefordert, wenn

- die geforderte Sportstitte vor Ablauf der Bindungsfrist nicht
mehr zweckentsprechend genutzt oder verduflert wird oder die
Mitgliedschaft des geforderten Vereins oder Landesfachverban-
des im LSB vor Ablauf der Bindungsfrist erlischt. In diesen Féllen
vermindert sich der Riickforderungsbetrag fiir die Zeit der
zweckentsprechenden Verwendung der bewilligten Forderung
um jédhrlich 10 v. H., beginnend mit dem auf die Bewilligung
folgenden Jahr.

- mit der Baumanahme vor Antragseingangsbestétigung
begonnen worden ist.

- die beantragten Mittel zweckwidrig verwendet worden sind.

- erhebliche Anderungen der BaumaRnahme oder des Finanzie-
rungsplans nicht angezeigt wurden.

10.3 Die Bewilligung wird in Hohe des ermittelten Riickforde-
rungsbetrages mit Angabe des Grundes formell aufgehoben. Bei
einer teilweisen Zweckentfremdung ist entsprechend zu verfahren.

11. Weitere einzuhaltende Verfahrensschritte fiir die Sportbiinde

Ergidnzend zu den sich aus den oben aufgefiihrten Punkten erge-
benden Verfahrensschritten gilt:

11.1 Die Sportbiinde haben die Auflistung der eingereichten
Antrége bis spdtestens 30.11. eines jeden Jahres an den Landes-
SportBund zu richten.

11.2 Uber die Beratung bei BaumaBnahmen ab € 25.000,00 ist
ein Vermerk mit folgenden Punkten anzufertigen: Ort, Zeit, Teil-
nehmende, Ausgangslage, Beratungsschwerpunkt, Ergebnisse
und weitere Schritte. Dieser Vermerk wird der Sportbundakte
beigefiigt. Dem beantragenden Verein sollte eine Kopie ausge-
héndigt werden.

11.3 Grundsétzlich kdnnen nur Zuwendungen zu den forderféhi-
gen Kosten im Rahmen der Kontingente bewilligt werden, wenn
die MaBnahmen auf der Auflistung dem LSB mitgeteilt wurden,
fiir die die Antragsunterlagen komplett vorliegen und der Baube-
ginn im Jahr der Bewilligung erfolgt.

11.4 Die Auflistung der bewilligten MaBnahmen ist spétestens
einen Monat nach Erteilung der Kontingente dem LSB vorzulegen.
Die Angaben iiber die Zuwendungshohe der Bewilligung in dieser
Liste sind verbindlich.

11.5 Die Vorgdnge zu den Antrégen auf einen Zins-Zuschuss wer-
den mit der Auflistung fiir das Zins-Zuschuss-Programm kom-
plett an den LSB weitergeleitet und hier bis zur Priifung des Ver-
wendungsnachweises gefithrt. Danach erhdlt der Sportbund die
Akten zuriick.
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11.6 Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Priifung durch
den Sportbund. Die Mittel werden unter Vorlage einer Kopie des
vollstdndigen Antrages auf Auszahlung und einer Kopie der Ein-
verstdndniserkldarung vom Sportbund beim LSB abgefordert.

11.7 Die im Rahmen der Mitteilungspflichten angezeigten Ande-
rungen der Vereine und geénderte Bewilligungen sind dem LSB
unverziiglich in Kopie zur Kenntnis zu geben.

11.8 Der Sportbund muss dem Verein bei Anderung der Zuwen-
dungshdhe vor Auszahlung des Zuwendungsbetrages eine geédn-
derte Bewilligung erteilen. Der LSB erhilt eine Kopie dieser
Bewilligung. Dem Verein wird nur der verringerte Betrag ausge-
zahlt. Die nicht benétigten Kontingentmittel flieen grundsétzlich
an den LSB zuriick und stehen fiir die Kontingentverteilung des
folgenden Jahres zur Verfiigung.

11.9 Der Sportbund priift den Verwendungsnachweis auf sachliche
und rechnerische Richtigkeit. Sollte ein Versto gegen die Richt-
linie und der Bewilligung vorliegen, hat der Sportbund die Be-
willigung aufzuheben und die ausgezahlten Mittel zurtickzufor-
dern. Eine Kopie erhélt der LSB zur Kenntnis. Der Verein iiber-
weist den Betrag direkt an den LSB.

11.10 Der Sportbund hat bis spétestens 31.01. des Folgejahres
dem LSB eine Zusammenstellung der gepriiften Verwendungs-
nachweise und eine Zusammenstellung der Fertigstellungsan-
zeigen aus dem vorangegangenen Jahr vorzulegen.

11.11 Die gepriiften Verwendungsnachweise verbleiben beim
zustdndigen Sportbund und miissen fiir Priifzwecke gema® den
gesetzlichen Bestimmungen mindestens 10 Jahre aufbewahrt
werden.

11.12 Antrége, die im jeweiligen Bewilligungsjahr nicht bewilligt
werden konnten, erhalten eine Ablehnung. Dieses Ablehnungs-
schreiben muss mindestens folgende Punkte enthalten: Das Ver-
fahren ist mit der Ablehnung fiir das Bewilligungsjahr abge-
schlossen. Eine Annahme des Antrages fiir das folgende Bewilli-
gungsjahr ist nur mit einem Neuantrag moglich. Dazu ist der
Antrag zu aktualisieren und modifizieren. Zum Zeitpunkt der
Neuantragstellung wird die jeweils giiltige Richtlinie zu Grunde
gelegt. Eine einmal erteilte Genehmigung zum vorzeitigen MaR-
nahmebeginn hat auch bei Neuantragstellung Giiltigkeit.

12. Inkrafttreten/Giiltigkeit

Diese Richtlinie tritt am 01.01. 2010 in Kraft und ist bis zum
31.12. 2010 befristet. Uber zwischenzeitlich notwendig werdende
Anderungen beschlieft das LSB-Présidium.



Anlage Tabelle 1

2. Richtlinien

DIN 276 Erlauterungstext DIN 276 Erlauterungstext

210 Herrichten 523 Platze, Hofe

240 Ausgleichsabgaben 524 Stellplatze

300 Bauwerk — Baukonstruktion 525 Sportplatzflachen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 529 Befestigte Flachen, sonstiges

420 Warmeversorgungsanlagen 530 Baukonstruktionen in Auenanlagen
430 Lufttechnische Anlage 540 Technische Anlagen in AuRenanlagen
440 Starkstromanlagen 551 Allgemeine Einbauten

450 Fernmelde- u. Informationstechn. Anlagen 552 Besondere Einbauten

460 Foérderanlagen 570 Pflanz- und Saatflachen

476 Badetechnische Anlagen 590 Sonstige MaRnahmen flir AuBenanlagen
477 Kalteanlagen 612 Besondere Ausstattung

479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges 710 Bauherrenaufgaben

490 Sonstige MaBnahmen fiir Techn. Anlagen 720 Vorbereitung der Objektplanung

510 Gelandeflachen 730 Architekten- u. Ingenieursleistungen
521 Wege 740 Gutachten und Beratung




	Richtlinien für die Vereine
	Richtlinie zur Durchführung von Straf- und Ordnungsmaßnahmen imLandesSportBund Niedersachsen
	Richtlinie für die Bereitstellung von Zuschüssen für lizenziertenebenberufliche Übungs- und Fachübungsleiterinnen oder Trainerinnen bzw.Übungs- und Fachübungsleiter oder Trainer bei Vereinen
	Richtlinie für die Bereitstellung von Fördermittelnfür Leiterinnen bzw. Leiter von Kooperationsgruppendes Aktionsprogramms „Schule und Sportverein“
	Richtlinie für das Aktionsprogramm"Ausbreitung des Behindertensports in Niedersachsen"
	Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus
	Richtlinie zur Durchführung der Bestandserhebung und zur Datenpflege

	Allgemeine Abrechnungsbestimmungen für den LSB, die Sportbündeund die Landesfachverbände
	Richtlinie zur Förderung der Integration im und durch Sport
	Richtlinien für Landesfachverbände
	Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen für verbandlicheSportleistungszentren und landesweite bedeutende Verbandssportschulen
	Richtlinie für die Bereitstellung von Zuschüssen für lizenzierte nebenberuflicheÜbungs- und Fachübungsleiterinnen oder Trainerinnen bzw. Übungs- undFachübungsleiter oder Trainer bei Landesfachverbänden
	Richtlinie zur Förderung des Spitzen- und Leistungssports
	Richtlinie für die Bereitstellung von Zuschüssen zur Förderungder Öffentlichkeitsarbeit und des Vereinsservice in den Landesfachverbänden

	Richtlinie für Sportbünde
	Richtlinie zur Förderung der Aus- und Fortbildung des LSB und der Sportbünde
	Anlage 1Mittelbereitstellung für die Planung und Durchführung von Qualifix-Seminaren
	Anlage 2 Abrechnungsbestimmungen bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des LSBund der Sportbünde
	Anlage 3Teilnahmegebühren für Lehrgänge der Lizenz-Aus- und Fortbildungen und der Angebote fürFührungskräfte des LSB und der Sportbünde
	Anlage 4 Durchführungsbestimmungen für die Qualifizierung und Lizenzierung von Übungsleiterinnenund Übungsleitern C Breitensport sportartübergreifend (1. Lizenzstufe) und Übungsleiterinnenbzw. Übungsleitern B Sport in der Prävention (2. Lizenzstufe) sowie VereinsManagerinnenund VereinsManagern C (1. Lizenzstufe) im LandesSportBund Niedersachsen
	Anlage 5 Vom LandesSportBund anerkannte Sportschulen und Lehrstätten

	Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen für die Beschäftigung vonhauptberuflichen Sportlehrkräften bei Sportbünden

	Richtlinien der Sportjugend Nds.
	Richtlinie der Sportjugend Niedersachsen zur Aus- und Fortbildung
	Richtlinie der Sportjugend Niedersachsen für die Gewährung von Zuschüssenzu Jugendfreizeit- und Jugenderholungsmaßnahmen
	Richtlinie der Sportjugend Niedersachsen zur Förderung von Projektenin der Jugendarbeit
	Ehrungs-Richtlinie der Sportjugend Niedersachsen
	Richtlinie für die Bereitstellung von Fördermitteln für die Beschäftigung vonnebenberuflichen Leiterinnen bzw. Leiter von Kooperationsmaßnahmen„Kindertagesstätte/Sportverein“
	Richtlinie zum Förderprogramm für Sportvereine, Landesfachverbände undSportbünde zur Förderung der Zusammenarbeit von Sportvereinen und Ganztagsschulen


